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Kommunalwahlen 2026 in Bayern: 

Jede Stimme zählt für echte Teilhabe mit Gebärdensprache 
 

Am Sonntag, den 8. März 2026, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die politische Zu-
kunft ihrer bayerischen Heimat. Bei den Gemeinde- und Landkreiswahlen werden die Weichen für 
die kommenden sechs Jahre gestellt. Der Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. (LVBYGL) 
ruft alle wahlberechtigten gehörlosen Menschen dazu auf, ihr Stimmrecht aktiv zu nutzen und die 
Politik vor Ort mitzugestalten. 
 

„Mit Ihren Stimmen wirken Sie direkt an der Zukunft Ihrer Kommune mit“, erklärt Daniel Büter, poli-
tischer Referent des LVBYGL. „Ob es um den öffentlichen Nahverkehr, die Schulen oder die sozi-
ale Daseinsvorsorge geht – die Politik vor Ort entscheidet darüber, wie wir in den nächsten sechs 
Jahren leben. Deshalb unser dringender Aufruf: Bitte gehen Sie wählen und setzen Sie Ihre 
Kreuze!“ 
 

Warum die Kommunalwahl für Gehörlose entscheidend ist 
Die Kommunen sind für viele Themen zuständig, die unseren Alltag unmittelbar betreffen. Der 
LVBYGL betont folgende Schwerpunkte für die Wahl: 
 

1. Sicherung der sozialen Infrastruktur: Gehörlosenzentren und Beratungsstellen brauchen 
verlässliche Unterstützung durch die Kommunen und Bezirke. 

 

2. Teilhabe in allen Lebensbereichen: Wir fordern echte Barrierefreiheit mit Gebärdenspra-
che. Das gilt nur nur für Behörden, sondern muss auch bei Bankberatungen sowie kulturel-
len und sozialen Angeboten der Städte zur Selbstverständlichkeit werden. 

 

3. Gehörlosengeld jetzt: Die Wahl ist eine Chance, die lokalen Kandidaten an das verspro-
chene bayerische Gehörlosengeld zu erinnern. Es ist Zeit, dass Bayern die Benachteiligung 
Gehörloser gegenüber anderen Sinnesbehinderten beendet und den verfassungsrechtlich 
gebotenen Nachteilsausgleich (Art. 118a BayVerf) endlich umsetzt. 

 

Klarstellung: DGS als eigenständige Sprache – Keine Zielgruppe für Leichte Sprache 
Der LVBYGL weist mit Nachdruck darauf hin, dass gehörlose Menschen ohne kognitive Einschrän-
kung keine Zielgruppe für Leichte Sprache sind. „Die Deutsche Gebärdensprache ist eine eigen-
ständige, komplexe Sprache. Die Gleichsetzung von Gehörlosigkeit mit einem Bedarf an Leichter 
Sprache empfinden wir als stigmatisierend“, so Büter. Gehörlose Wähler benötigen für die politi-
sche Meinungsbildung zwingend Informationen in DGS und Untertitel. Der Verband fordert eine 
strikte Trennung dieser Formate und eine hochwertige Umsetzung durch qualifizierte taube Über-
setzer. 
 
Wahlbeteiligung erhöhen: Jede Stimme zählt! 
Das bayerische Wahlsystem bietet durch Kumulieren (bis zu drei Stimmen pro Person) und Pana-
schieren (Stimmenverteilung über verschiedene Listen) viele Möglichkeiten. Der LVBY ruft alle 
Wahlberechtigten auf, sich vorab zu informieren und ihr Stimmrecht aktiv zu nutzen. Jede Stimme 
ist ein Signal für mehr Teilhabe mit Gebärdensprache in unseren Städten und Gemeinden. 
 
Barrierefreie Informationen zur Wahl: 
 

• Video des Innenministeriums in DGS 
 

• Einfach finden – Wahl-Infos in DGS 

https://stmi.bayern.mediathek-deutschland.de/gruppe_5156e28d2b_Kommunalwahl-in-Bayern-in-Geb%C3%A4rdensprache.html
https://www.einfach-finden.bayern.de/gebaerdensprache/informieren/wahl/

